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Der Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Entwurf eines Gesetzes ge-

gen strafbaren Hass und Hetze in sozialen Netzwerken ist aus staatsanwaltschaftli-

cher Sicht uneingeschränkt beizupflichten. Das Gesetz stellt ein klares Signal der 

Politik dar, gegen „Hasskriminalität“ in sozialen Netzwerken vorzugehen und die Ver-

folgung dieser Kriminalitätsform - insbesondere der Straftatbestände des Verwen-

dens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Volksverhet-

zung (§§ 86a, 130 StGB) - zu ermöglichen.  

Für den Praktiker von zentraler Bedeutung ist vor allem die Funktion des in 

§ 5 NetzDG vorgesehenen inländischen Zustellungsbevollmächtigten. Ohne ihn 

müsste weiterhin der oft mühsame und wenig erfolgversprechende Weg eines for-

mellen Rechtshilfeersuchens beschritten werden, um Bestandsdaten der Urheber 

strafwürdiger Kommentare zu erlangen. Nur mit diesen Bestandsdaten lassen sich 

aber sinnvolle Folgeermittlungen zur Aufdeckung des Klarnamens eines Beschuldig-

ten führen.  

Abgesehen von der meist mehrere Monate betragenden Laufzeit von Rechtshilfeer-

suchen stellte sich bislang auch das Problem eines grundlegend anderen Verständ-

nisses von Meinungsfreiheit. So sind zum Beispiel in Deutschland mit seiner natio-

nalsozialistischen Vergangenheit Äußerungen unter Strafe gestellt, die in den U.S.A. 

dem Grundrecht der „freedom of speech“ unterfallen. Rechtshilfe wird von den U.S.A 

nur geleistet, wenn mit dem Äußerungsdelikt zugleich die Ankündigung eines soge-

nannten „real threat“, also eines bevorstehenden Gewaltdeliktes, verbunden ist. Dies 

führt rechtspraktisch dazu, dass Holocaustleugnungen und Volksverhetzungen zum 

Nachteil der in § 130 Abs. 1 StGB benannten Bevölkerungsteile in Deutschland nicht 

verfolgt werden können, was bei den Betroffenen und den jeweiligen Anzeigeerstat-

tern auf großes Unverständnis stößt. 

Eine langfristig angelegte Evaluation der Staatsanwaltschaft Hamburg unterstreicht, 

dass Strafanzeigen wegen Hassparolen ganz überwiegend von Privaten erstattet 

werden. Diese reagieren erfreulich schnell und nachhaltig auf eine Diskriminierung 

ethnischer Minderheiten, erwarten dann aber auch zu Recht eine konsequente Straf-

verfolgung.  

Wie wichtig der Erhalt von Bestandsdaten des jeweiligen Accountinhabers ist, belegt 

der Umstand, dass Verfahren, in denen im Zuge der Evaluation konkrete Beschuldig-

te ermittelt wurden, regelmäßig mit rechtskräftigen Verurteilungen endeten. 

Dem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ geht es ebenfalls zutreffend darum, einschlä-

gige Straftatbestände auch in sozialen Netzwerken durchzusetzen und ihnen Geltung 

zu verschaffen. 
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Vor dem Hintergrund, dass sich in digitalen Medien kursierende Äußerungen rasant 

verbreiten, wird gleichermaßen die Forderung des Deutschen Richterbundes begrüßt, 

den Netzwerkbetreibern eine Pflicht zur Beantwortung der Fragen von Strafverfol-

gungsbehörden binnen kurzer Zeit aufzuerlegen und das Ausbleiben einer Antwort 

mit empfindlichen Geldbußen zu sanktionieren. Der Auskunftsanspruch ginge an-

sonsten ins Leere.  

Gesetzessystematisch wäre die Pflicht zur Entfernung rechtswidriger Inhalte keine 

Neuheit. § 7 Abs. 2 Telemediengesetz (TMG) sieht eine Pflicht von Telemediendiens-

ten zur Entfernung bekannt gewordener rechtswidriger Inhalte bereits jetzt vor. Mit 

dem NetzDG würde jedoch der Vollzug geltenden Rechts gestärkt. 

Schließlich leuchtet nicht ein, warum frei wählbare Angaben zur Anmeldung eines 

Accounts bei einem sozialen Netzwerk von den Staatsanwaltschaften schwieriger zu 

bekommen sein sollen als Informationen über den Inhaber eines Bankkontos, der 

sich immerhin unter Vorlage eines Ausweisdokumentes gegenüber Bankmitarbeitern 

legitimieren muss.  

Der von Hassbotschaften betroffene Bürger sollte einen eigenen Auskunftsanspruch 

gegen die Netzwerkbetreiber über die Bestandsdaten des Urhebers der Botschaft 

erhalten. Wie im Urheber- und Patentrecht sollte dieser Anspruch keinem Richtervor-

behalt unterliegen, da sonst mit massenhaften Akteneinsichtsanträgen zu rechnen 

wäre. Zudem bliebe fraglich, warum Bestandsdaten eines mutmaßlichen Rechtsver-

letzers unter besonderem richterlichen Schutz stehen müssen. 
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Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Referentenentwurf 

eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen 

Netzwerken 

 

 

A. Tenor der Stellungnahme 

 

Der Deutsche Richterbund begrüßt das Vorhaben, gegen die Verbreitung 

von Hasskriminalität und strafbaren Falschnachrichten im Internet vorzuge-

hen. Er bedauert jedoch, dass die inländischen Strafverfolgungsbehörden 

nicht wirksamer dabei unterstützt werden, strafbare Inhalte im Netz auch 

strafrechtlich verfolgen zu können. Die strafrechtliche Verfolgung von 

Falschnachrichten und Hasskriminalität sollte durch die Aufnahme auch 

eines Verstoßes gegen § 5 Satz 2 des NetzGD-E in den Bußgeldkatalog des 

§ 4 Absatz 1 Satz 7 NetzDG-E gestärkt werden. Den Netzwerken sollte im 

Gesetz auch eine Frist vorgegeben werden, in der die Auskunftsersuchen der 

Strafverfolgungsbehörden zu beantworten sind. Ferner sollte daran gedacht 

werden, durch einen Auskunftsanspruch, gerichtet auf die Herausgabe von 

Bestandsdaten, dem von einer Hassbotschaft oder einer Falschnachricht 

Betroffenen die Verfolgung seiner zivilen Rechte zu erleichtern. Abzulehnen 

ist die geplante Einführung einer Vorabentscheidung des Amtsgerichts über 

die Rechtswidrigkeit nicht entfernter oder nicht gesperrter Inhalte im Buß-

geldverfahren nach § 4 Abs. 5 NetzDG-E. 
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B. Bewertung im Einzelnen  

 

Dem begrüßenswerten Anliegen, die Verbreitung von Hasskriminalität und 

strafbaren Falschnachrichten über das Internet entgegenzutreten, genügt 

das Gesetzesvorhaben aus Sicht des DRB nur teilweise. Es werden im We-

sentlichen verbindliche Compliance-Regelungen geschaffen, die das Prob-

lem ein Stück weit bewältigen. Diese Regelungen sollten aber insbesondere 

durch verbesserte Regelungen zur Strafverfolgung und durch eine bessere 

Rechtsdurchsetzung im zivilrechtlichen Bereich ergänzt werden. 

 

Hasskriminalität und strafbare Falschnachrichten im Internet können nur 

dann nachhaltig und effektiv zurückgedrängt werden, wenn sie auch straf-

rechtlich wirksam verfolgt werden. Dies scheitert oftmals daran, dass es den 

Strafverfolgungsbehörden nicht gelingt, den Verantwortlichen für die straf-

baren Inhalte zu ermitteln. Haben die sozialen Netzwerke – wie häufig – 

ihren Sitz im Ausland, sind aufwendige Ermittlungen und Rechtshilfeersu-

chen notwendig, um eine Chance zu haben, die Verantwortlichen zu ermit-

teln. § 5 Satz 2 NetzDG-E, nach dem für Auskunftsersuchen der Strafverfol-

gungsbehörden eine empfangsberechtigte Person im Inland zu benennen 

ist, wird die Strafverfolgungsbehörden dabei unterstützen. Die Verletzung 

dieser Vorschrift ist jedoch, anders als die Pflicht zur Benennung eines Zu-

stellbevollmächtigten nach § 5 Satz 1 NetzDG-E, nicht bußgeldbewehrt. Der 

DRB bezweifelt, dass die Regelung ohne Sanktionsmöglichkeit tatsächlich 

zu spürbaren Verbesserungen führen wird, weil der Anbieter des sozialen 

Netzwerks die Vorschrift folgenlos unbeachtet lassen kann. Zudem sollte 

den Netzwerken im Gesetz eine Frist vorgegeben werden, in der die Aus-

kunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden zu beantworten sind. Klarge-

stellt werden muss dabei, dass durch die Antwort die Strafverfolgungsbe-

hörden die für das Ermittlungsverfahren notwendigen und beim Netzbetrei-

ber vorliegenden Nutzerdaten zur Identifizierung des für den strafbaren 

Inhalt Verantwortlichen erhalten.  

 

Über die erforderlichen Maßnahmen zur Erleichterung der Strafverfolgung 

hinaus sollte in Betracht gezogen werden, den von strafbaren Inhalten Be-

troffenen die Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Unterlassung, Folgenbesei-

tigung und Schadenersatz vor den Zivilgerichten zu erleichtern. Auch hier 

stellt sich das Problem, dass der für den strafbaren Inhalt Verantwortliche 

für den Betroffenen oft nicht greifbar ist. Hier könnte in Anlehnung an 

§ 101 UrhG ein Auskunftsanspruch des Betroffenen gegen das soziale  
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Netzwerk helfen, der darauf gerichtet ist, dass dem Betroffenen die Be-

standsdaten desjenigen mitzuteilen sind, der den strafrechtlich relevanten 

Inhalt in das Netz gestellt hat. Ein solcher Auskunftsanspruch wäre vom 

Anbieter unschwer zu erfüllen und könnte den Betroffenen bei der Verfol-

gung seiner Rechte wirksam unterstützen. Selbst wenn der Verantwortliche 

seine Identität auch gegenüber dem sozialen Netzwerk durch Falschanga-

ben zu seiner Identität verschleiert, wäre ein Auskunftsverlangen nicht voll-

ständig sinnentleert. Denn wenn sich im Zuge eines solchen Verlangens 

herausstellt, dass der Verantwortliche unter falscher Identität auftritt, hätte 

immerhin das soziale Netzwerk selbst die Möglichkeit, die dafür in seinen 

eigenen Regelwerken vorgesehenen Konsequenzen zu ziehen, denn wer mit 

verschleierter Identität ein soziales Netzwerk nutzt, verstößt damit in der 

Regel gegen die eigenen Geschäftsbedingungen dieses Netzwerks. Das 

Netzwerk könnte sogar über eine entsprechende Ergänzung in § 3 NetzDG-E 

zu entsprechenden Maßnahmen angehalten werden. 

 

Abzulehnen ist die geplante Einführung einer Vorabentscheidung des Amts-

gerichts zur Prüfung der Rechtswidrigkeit nicht entfernter oder nicht ge-

sperrter Inhalte im Bußgeldverfahren (§ 4 Abs. 5 NetzDG-E). Hier soll ein 

Richtervorbehalt für die Prüfung der Rechtswidrigkeit des fraglichen Inhalts 

eingeführt werden. Eine solche gerichtliche Vorabentscheidung im Bußgeld-

verfahren ist – soweit ersichtlich – ein völliges Novum. Ob ein Bußgeld ver-

hängt wird oder nicht, hat die zuständige Behörde in eigener Verantwortung 

zu entscheiden. Nach der bisherigen Systematik der OWi-Verfahren sind die 

Gerichte nur dann zuständig, wenn die Behördenentscheidung angegriffen 

wird. Warum dies hier anders sein soll, erschließt sich nicht, zumal das Ge-

richt wohl weitgehend an den behördlich festgestellten Sachverhalt gebun-

den sein soll, mithin über keine Erkenntnisse verfügt, die nicht auch die 

Behörde ihrer Prüfung zugrunde legt. Soweit die Gesetzesbegründung da-

rauf hinweist, dass zu prüfen ist, ob Strafnormen verletzt worden sind, ist 

dies kein Grund, eine gerichtliche Vorabentscheidung zu verlangen. Es geht 

beim Erlass eines Bußgeldbescheides weder um die Verhängung strafrecht-

licher Sanktionen noch sind Verfahrensrechte des sozialen Netzwerks be-

troffen, die eine gerichtliche Vorabentscheidung notwendig machen wür-

den. Verhängt die Verwaltungsbehörde ein Bußgeld, kann der Betroffene 

diese Entscheidung in jedem Fall gerichtlich überprüfen lassen. Im Falle des 

§ 4 Abs. 5 NetzDG-E hätte dasselbe Gericht, das die Vorabentscheidung 

getroffen hat, u.a. die Rechtmäßigkeit dieser seiner eigenen Entscheidung 

zu überprüfen, jetzt allerdings nach den allgemeinen Vorschriften des OWi-

Verfahrens. Das ist nicht nachvollziehbar und daher abzulehnen. 



 

Stellungnahme 

 

Nicht zuletzt ist zu erwarten, dass das Vorabentscheidungsverfahren zu 

einer erheblichen Belastung des Amtsgerichts Bonn führen würde. Zwar 

geht die Entwurfsbegründung davon aus, dass die Vorabentscheidung nur 

in „streitigen“ Fällen nötig ist (Seite 28 der Begründung), dies entspricht 

aber nicht dem Wortlaut der Vorschrift, die in § 4 Abs. 5 in allen Fällen die 

Anrufung des Gerichts vorschreibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Deutsche Richterbund ist mit mehr als 16.000 Mitgliedern in 25 Lan-

des- und Fachverbänden (bei bundesweit 25.000 Richtern und Staatsan-

wälten insgesamt) der mit Abstand größte Berufsverband der Richterinnen 

und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Deutschland. 


